
1597 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationaliatesXIII.GP 

13. 5. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXX über 
die Förderung der Presse 

Der NationaLrat hat beschlossen: 

§ 1. Der Bund hat die österreichischen Tages­
und Wochenzeitungen nach Maßgalbe dieses Bun­
,desgesetzes und der im Bundesfinanzgesetz vor­
,gesehenen Mittel durch fi,nanzielle Zuwendungen 
zu fördern. 

§ 2. (1) Förderungsmittel nach dies·em Bundes­
gesetz können nur an Verleger von Tages- oder 
Wochenzeitungen gewährt werden, sofern diese 
periodischen Druckschritften ·die folgenden Be­
di,ngungen erfüllen: 

1. Sie müssen auf Grund ihres Inhaltes über 
den Kreis ,der reinen Fachpresse hinaus­
reichen sowie vorwiegend der politischen, 
gesellschaftlichen, allgemein wirtschaftlichen 
oder kultur.ellen Information und Meinungs­
hildung ·dienen und dürfen weder Kunden­
z·eitschriften noch. Presseor.gane von Inter­
es'sensvertretungen ·sein; 

2. sie dürfen nicht nur von lokalem Interesse 
&ein, sondel'n müssen zumindest eine regio­
nale Ver.breitung mit bundeslandweiter Be­
deutung aufweisen; 

3. sie müssen in österreich verlegt und herge­
stellt werden; 

4. sie müssen mindestens SOmal jährlich er­
scheinen sowie zum größeren Teil der Auf­
lage in Österreich, vorwiegend im freien 
Verkauf oder im Abonnementbezug erhält­
lich sein; 

5. sie müssen zum Zeitpunkt der EinJbringung 
,des Ansuchens auf Zuteilung von Förderungs­
mitteln seit 1 Jahr regelmäßig erscheinen; 

6. sie müssen eine geprüfte, verkaUfte Auflage 
von mindestens 5000 Stück je Nummer auf­
weisen und mindestens zwei hauptberuflich 
.ausschließlich journalistisch tätige Angestellte 
haben. 

(2) Die Voraussetzungen des Abs. 1 Z. 6 ent­
fallen hinsichtlich von Druckschriften, die in der 
Sprache einer in Österreich lebenden Volksgruppe 
österreichischer Staat~bürger nichtdeutscher 
Sprachzugehörigkeit herausgegeben' werden, so­
ferne diese Druckschriften der. Förderung und 
Erhaltung dieser Volksgruppe dienen. 

§ 3. Begehren auf Zuteilung von Förderungs­
mitteln sind innerhalb des ersten Vierteljahres 
eines jeden Jahres beim Bundeskanzleramt einzu­
bringen. Dem B.egeh:ren, das ,die E~füllung der 
Voraussetzungen für die Förderung darzulegen 
hat, sind die entsprechenden Bescheinigungen 
über die im vorausgegangenen Jahr geleisteten 
Zahlungen anzuschließen, nach denen sich gemäß 
§ 5 Abs. 1 die Förderung zu r,ichten hat; außer­
dem ist allenfaHs anzugeben, ob die betreffende 
Tages- oder Wochenzeitung eine weitere Förde­
rung im Sinne des § 5 Abs. 4 erhält. 

§ 4. (1) Die Beschlußfassung Ülber die Zuteilung 
von Förderungsmitteln nach Maßgahe dieses 
Bundesgesetzes obliegt ,der Bundesregierung. 

(2) Beabsichti,gtder Bundeskanzler der Bundes­
re~ierung vorzuschlagen, einem Begehren nicht 
oder nicht voll zu entsprechen, so hat er vor der 
Befassung der Bundesregierung ein Gutachten der 
Kommission gemäß Abs. 3 über das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Förderung einzu­
holen. Dieses Gutachten ist der Bundesregierung 
zur Kenntnis· zu bringen. 

(3) Die Kommission, ,der die Erstattung dieses 
Gutachtens obliegt, besteht aus .drei Mitgliedern, 
die wie folgt zu berufen sind: 

1. Je ein Mitglied ist von dem :betreffenden 
Verleger und ·dem Bundeskanzler zu be-
5tellen; 

2. diese bei den Mitglieder halben sich binnen 
einer Woche auf einen Vorsitzenden zu eini­
gen, widrigenfalls dieser vom Präsidium des 
österreichischen Rechtsanwaltskammertages 
(§ 42 der Rechtsanwaltsor,dn'llng, RGBl. 
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Nr. 96/1868, in .der Fas'sung des Bundesge­
setzes BGBl. Nr. 570/1973) hinnen weiterer 
zwei Wochen zu bestimmen ist. 

(4) Das Gutachten ist von ,der Kommis,sion 
binnen vier Wochen nach der Wahl des Vor­
sitzend'en zu erstat-ten. 

§ 5. (1) Die Zuteilung d~r Förderun,gsmittel 
auf die einzelnen zu fördernden periodischen 
Druckschriften hat unter Berücksichtigung der im­
Bundesfinanzgesetz zu diesem Zweck vorgesehe­
nen Mittel sowie unter Berücksichtigung der 
Höhe der J ahresums'atz,steuer zu erfolgen, die 
sich für die betreffende periodische Druckschrift 
aus dem Verkaufserlös im vorangegangenen Jahr 
ergeIben hat, wobei jedoch ,der Förderungsbetrag 
für eine Tageszeitung jeweils 3 Millionen Schil­
ling und jener für eine Wochenzeitung jeweils 
500.000 Schilling nicht übersteigen darf. 

(2) Kop~blätter un!d Mutationen sind nicht ge­
sondert zu fördem;diie vom betreffenden Ver­
leger hiefür aufgewendeten Zahlungen im Sinne 
des Abs. 1 sind vielmehr bei der Berechnung des 
Förderungshetrages für das Stamm!blatt zu be­
rücksichtigen. 

(3) Werden von einem Verleger mehrere Tages­
oder Wochenzeitungen verlegt, die_ jede für 
sich die Bedingungen für eine Förderung er­
füllen wür;de, so ist der zweithöch~te Förderungs­
betrag gemäß A:bs. 1 um 20 v. H., der dritt­
höchste Förderungsbetrag um 40 v. H., der viert­
höchste um 60 v. H. usw. zu kürzen. 

(4) Werden; einem Verleger für eine periodische 
Druckschrift von einer andier,en Gebietskörper-

schaft finanzielle Mittel zum Zwecke der Presse­
förderung gewährt, so ist der sich nach diesem 
Bun,desgesetz für di,eselbe Druckschrift ergebende 
För,derungshetrag um ein DritteL zu kürzen. 
Beträgt der von der anderen Gebietskörperschaft 
~währte Förderungsbetrag jedoch weniger als ein 
Drittel des sich nach diesem Bun!desgesetz für die 
dieselbe Druckschrift ergebenden Förderungsbe­
trages, so ist der Förderungslbetrag des Bundes 
um diesen von den anderen Gebietskörperschaf­
ten gewährten FörderungSibetrag zu kürzen. 

(5) Sollte der. Gesamtbetrag der nach den 
Abs. 1 bis 4 errechneten Förderungsbeträge die 
Höhe der im Bundesfinanzgesetz vorgesehenen 
Mittel übersteigen, so sind alle Förderungsbeträge 
in dem betreffenden Jahr in gleicher Weise 
anteilsmäßig zu kürzen. 

§ 6. (1) Förderungsmittel auf Grund dieses 
Bundesgesetzes werden erstmalig im Finanzjahr 
1975 nach Durchführung der finanziellen Be­
deckung, und zwar in diesem Jahr im Ausmaß 
von 50 v. H. des sonst auf Grund dieses Bundes­
gesetzes in Frage kommenden Betrages, gewährt. 

(2) Begehren auf Zuteilung von Förderungs­
mitteln im Finanzjahr 1975 sind binnen drei 
Mon'aten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
einzubringen. 

§ 7. (1) Mit der Vollziehungdieses Bundes­
gesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

-(2) Für die Vorbereitung und Durchführung 
der Beschlüsse der Bundsegierung ist der Bundes­
kanzler zuständig. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Die Bundesregierung hat hereits in ihrer Regie­
rungserklärung vom 27. April 1970, mit der sich 
die Bundesregierung in ihrer weiteren Regierungs­
erklärung vom 5. November 1971 identifiziert 
hat, an:gekündigt, daß sie mit großer Aufmerk­
samkeit jene wichtigen V.eränderungen verfolgen 
wird, die sich auf dem Gebiete des Informations­
wesens und der Publizistik vollziehen. Hiebei hat 
die Bundesregierung auch betofi<t, daß es ihr von 
besonderer Bedeutung ersch,eint, die das geistige 
Leben eines Landes befruchten:den Zeitschriften 
zu einem Teil von ihren ständigen Existenzsorgen 
zu befreien, was allerdings nur ufi<ter Voraus­
setzungen erfolgen kann, die jegliche Einfluß­
nahme des· Staates oder der Regierun,g auf die 
Führung dieser Zeitschriften ausschließ.en. 

In diesem Sinne hat die Bundesregierung be­
reits' im Jahre 1972 dem Nationalrat eine Regie­
rungsvorlage (314 der Beilagen, XIII. GP) zuge­
leitet, die zum Bundesgesetz vom 9. Juni 1972, 
BGBl. Nr. 272, ü'ber die Förderung staaubürger­
licher Bildungsaf1beit im Berei~e der politischen 
Parteien sowie der Publizistik geführt hat. 

Der folgende Entwurf s'ieht nunmehr Förde­
rungsmaßnahmen für die österreichischen Tages­
und Wochenzeitungen vor und läßt sich hiebei 
von den gleichen überlegungen leiten, die bereits 
dem erwähnten Bun'desgesetz BGBl. Nr. 272/1972 
zugrunde liegen. Dies gilt insbesondere auch für 
die Gesamtkonstruktion dieses Gesetzentwurfes, 
der sich auf Art. 17 B-VG stützt. Ausgehend von 
der überlegung, daß auch die Privatwirtschaft 
des Bundes der gesetzlichen Grundlage bedarf, 
wird, wenngleich dies in d·er Lehre nicht unwider­
sprochen geblieben ist, Art. 17 B-VG als Kompe­
tenznorm betrachtet, die sowohl den Bund als 
auch die Länder zur gesetzlichen Regelung der 
von ihnen geführten Privatwirtschaftsverwaltung 
legitimiert. 

Durch diesen Entwurf wird aJber gleichzeitig 
auch jenen Gedanken Rechnung getragen, die im 
§ 2 des vom BundesminioSterium für Justiz aus­
gearlbeiteten Medienge~etz enthalten sind, das am 
23. Jänner 1975 dem Begutachtungsverfahren zu­
rückgeführt worden ist. Weiters trägt der Ent-

wurf auch der vom Ministerkomitee des Europa­
rates am 16. Dezember 1974 beschLossenen 
Resolution (74) 43 betreffend PreSoSekonzentra­
tionen Rechnung. 

Der vorliegende Ges·etzentwurf baut auf den 
überlegungen, aus, die von der Kommission für 
Pressef,ragen unter dem Vorsitz des Bundes­
kanzlers ausgearbeitet wurden. Dieser Kommis­
sion haben neben den 'beteiligten Ministerien 
die betroffenen Gewerkschaften, Vertreter des 
Herausgeberverbandes., ,der i'm Nationalrat 'ver­
tretenen Parteien rowie sonstigen Persönlich­
keiten angehört. Der vorliegende Gesetzentwurf 
wurde dieser Kommission in ihrer Sitzung am 
24. April 1975 vorgelegt, wdhei deren Anregun­
gen im wesentlichen Rechnung getragen wurde. 

n. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 
Insbesondere von den Vertr:etern des Heraus­

geberverbandes ist angeregt wor,den, den öster­
reichischen Zeitungen einen Rechtsanspruch auf 
die Förderung einzuräumen. Wie bereits unter I 
ausgeführt wurde, lehnt sich dieser Entwurf an 
vergleichbare Modelle an, die ebenfalls keinen 
Rechtsampruch vorsehen. Außerdem wäre es im 
Rahmen einer Regelung auf Grund des 
Art. 17 B-VG gar nicht möglich, solche Rechte 
einzuräumen. Diese Bestimmung der Bundes­
verfassung erlaubt nur die Erlassung sogenannter 
SeIhstbindungsgesetze. 

Zu § 2: 

Diese Bestimmung enthält die Voraussetzungen, 
unter denen eine Förderung gewährt werden 
darf. 

Durch die Formulierung der Z. 2 "regionale 
Verbreitung mit bundeslandweiter B.edeutung" 
sollen auch jene periodischen Druckschriften ge­
fördert werden, die zwar nur in einem Teil eines 
Bundeslandes verlegt werden, im Verein mit 
anderen Druckschriften aber doch den gesamten 
Bereich eines Bundeslandes erfassen und über den 
Charakter eines LokaIblattes hinausgehen. 

In Abs. 2 ist eine Regelung zugunsten der in 
österreich lebenden Minderheiten vorgesehen. 
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Zu § 4: 

Wie bereits' unter I ausgeführt wurde, darf 
eine Förderung der Zeitungen nur unter Voraus­
setzungen erfolgen, di,e jegliche Einflußnahme des 
Staates oder der Regierung auf die Führung 
dieser Zeitschriften ausschließern. Diesem' Gedan­
ken trägt ·dieser Gesetzentwurf dadurch Rech­
nung, ind'emer vorsieht, daß dattn, wenn beab­
sichtigt ist, einem Begehren auf Zuteilung von 
Förderungsmitte1n nicht zu entsprechen, ein Gut­
achten über das Vorliegen der Voraussetzung 
für die Förderung einzuholen ist. 

Da jeder Gutachter (Sachverständi,ger), ,der von 
einer Behörde herangezogen wird, una1bdingbar 
unter Wahrhei,tspflicht steht (vgl. hiezu z. B. dias 
Erk. VfGH, Slg. Nr. 4929/1965), darf ' einem Gut­
achter in bezug auf die Ausiibung dieser Tätigkeit 
keine Weisunig erteilt wenden. 

Zu § 5: 

Nach den in ,der unter I bereits erwähnten 
Kommission durchgeführten Berechnungen würde 
sich die Gesamthöhe .der nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes er,gebenden Förderung auf 

"­
voraussichtlich 70 Millionen Schilling belaufen. 
Die tatsächliche Höhe der Förderung wird sich 
nach den im jährlichen Burndesfinanzges.etz vor­
gesehenen Mitteln bestimmen. 

Der vorliegende Entwurf geht von einem 
Mittelweg zwischen einer Verlagsfö,rderung und" 
einer Objektför,derung aus. 

Da in einigen Bundesländemebenfalls Maß­
nahmen ,der PreSiseförderung bereits bestehen, 
mußte ein System gefurnden werden, das auch 
diese Presseföliderungsmaßnahmen berücksichtigt. 
Hiebei ist der Förderungsbetrag des Bundes, der 
sich aus der Berechnung nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes, insbesondere auch des § 5 
Abs. 3 ergibt, teilweise zu kürzen. 

III. 

Wie bereits in den Erläuterungen zu § 5 aus­
geführt wurde, würde die Gesetzwerdung 
dieses Entwurfes, wenn eine volle Förderung er­
folgen sollte, voraussichtlich 70 Millionen Schil­
ling jährlich erfordern. Eine Dienstpostenver­
mehrung würde jedoch nicht erforderlich sein. 
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